
Gefährdungsbeurteilung - wie geht es weiter bei
festgestellten Mängeln
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Zitat von Mikael

Entweder Anzeige über den Sicherheitsbeauftragten (den jede Schule haben muss)
beim Gewerbeaufsichtsamt.

Achtung, aufpassen! Zumindest in Hessen ist es dem Sicherheitsbeauftragten verboten, mit
Stellen außerhalb der Schule Kontakt aufzunehmen (da hat vor einigen Jahren sogar ein
Sicherheitsbeauftragter eine Diszi bekommen), da die Vertretung nach außen über den
Schulleiter erfolgt. Da hat der Personalrat wesentlich größere Möglichkeiten.
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